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Dienst fur militärische SicherheitZürich: Armee be-
wacht zwei Konsulate
-r. Seit anfangs Oktober werden
das französische und das türki-
sehe Generalkonsulat in Zürich
rund um die Uhr von Angehöri-
gen des Festungswachtkorps
(FWK) bewacht. Die Armeean-
gehörigen wurden «im Sinne
einer befristeten Über-
brückungshilfe» vom Eidgenös-
sischen Militärdepartement der

Stadtpolizei Zürich für die
Schutzbewachung diplomati-
scher Vertretungen zur Verfü-
gung gestellt.
Der Einsatz ist bis zum 31.
Dezember befristet.

Fünf Abstimmungs-
vorlagen am 10. März
Das Schweizervolk wird am
kommenden 10. März voraus-
sichtlich über fünf Vorlagen
abstimmen. Gemäss dem
Beschluss des Bundesrates
kommt der revidierte Sprachen-
artikel in der Bundesverfassung
zur Abstimmung. Im weiteren
gehören drei Bundesbeschlüsse
im Zusammenhang mit der
Sanierung der Bundesfinanzen,
nämlich der Beschluss über die
Aufhebung der kantonalen
Zuständigkeit im Bereich der
persönlichen Ausrüstung der
Armeeangehörigen, der Be-
schluss über die Aufhebung der
Pflicht zum Ankauf von Bran-
napparaten und zur Übernahme

von Branntwein sowie der Bun-
desbeschluss über die Aufhe-
bung der Bundesbeiträge an
Bahnhofparkplatzanlagen zum
Abstimmungspaket. Die fünfte
Vorlage, der Bundesbeschluss
über den Übertritt der berni-
sehen Gemeinde Vellerat zum
Kanton Jura, kommt nur zur

Der ßw«(/esra/ /;«? (/('« Ferorrf-
«««g KÄer Aw/gafte/i «(/(/
Organ/saf/o« (7h ßert'/c/i (/es
D/c'H.vfes /«r M/föämcÄe
SïcZrerAe// ver«rZ>sc/n'e(/et. A/e
tr/ff am /. ./«((war 7996 /// TFra/t
((/((/ rege/t (//7> /Iw/gHÖe« /« (/er
or(/eHt//c/(eH ((//(/ j'w «/(.sseror-
(/en///c/(eH Lage« sow/e (//e
f7rg«((/'.s((/(7(H (/es D/ewstes /«r
M//(7är/sc/ie A/c/ier/ie/t.

emd. Gestützt auf das Militär-
gesetz, das ebenfalls auf Neu-
jähr in Kraft tritt, legt die neue
Verordnung die einzelnen Auf-
gaben des Dienstes für Militäri-
sehe Sicherheit in der ordentli-
chen Lage wie in ausserordent-
liehen Lagen fest. Diese Unter-
teilung ist nötig, weil in der
ordentlichen Lage Staatsschutz-
aufgaben durch die zivilen
Sicherheitsorgane (Polizei des

Bundes, der Kantone und der
Gemeinden) wahrzunehmen
sind.

Sicherung der Armee vor
Spionage, Sabotage...
Der Dienst für Militärische
Sicherheit ist zuständig für die
Beurteilung der militärischen
Sicherheitslage im Inland, den
Schutz militärischer Informatio-
nen und Objekte sowie für die

Erfüllung kriminal- und sicher-
heitspolizeilicher Aufgaben im
Armeebereich. Im Assistenz-
und Aktivdienst sorgt der Dienst
für Militärische Sicherheit
zudem für die vorsorgliche
Sicherung der Armee vor Spio-

Abstimmung, wenn das Paria-
ment in der bevorstehenden
Wintersession diesen Beschluss
verabschiedet.

nage, Sabotage und anderen
rechtswidrigen Handlungen
sowie für die Nachrichtenbe-
Schaffung dafür. Im weitern ist
er verantwortlich für den Schutz
der Mitglieder des Bundesrats,
des Bundeskanzlers und weite-
rer, vom Bundesrat bezeichne-
ter Personen. Das Militärpoli-
zeibataillon wird im Assistenz-
und Aktivdienst für den Objekt-
schütz, Konferenzschutz und für
polizeiliche Sicherungsaufgaben
eingesetzt.

Personensicher-
heitsüberprüfung

emd. Der Bundesrat hat die Gel-
tungsdauer der Verordnung über
die Personensicherheitsüberprü-
fung im militärischen Bereich
verlängert. Die Verordnung,
nach welcher die Sicherheit-
sprüfungen der Trägerinnen und
Träger gewisser Funktionen in
der Armee durchgeführt wer-
den, stammt aus dem Jahre 1990
und gilt - als Übergangsregelung
- bis zum Inkrafttreten spezifi-
scher gesetzlicher Grundlagen,
längstens bis 1995. Da die
Gesetzesgrundlage, die im kilnf-
tigen Bundesgesetz über die
Massnahmen zur Wahrung der
inneren Sicherheit vorgesehen
ist, bis Ende des laufenden Jah-

res noch nicht verabschiedet
sein wird, hat der Bundesrat
beschlossen, die Geltungsdauer
der Verordnung bis spätestens
Ende 1999 zu verlängern.

Die Soldaten müssen für die
Fehler der Politiker gerade-
stehen.

Bert Berkensträter
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